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Begründung: 
 
Die TBL hatten bei Ihrer Gründung zum 01.01.2007 im Wege der Rechtsnachfolge die 
Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungs-
anlagen in der Stadt Leverkusen übernommen. 
Auf Grundlage der sich aus § 2 Abs. 8 der Satzung der Stadt Leverkusen über die An-
stalt des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe der Stadt Leverkusen“ vom 
27.10.2006 ergebenden Satzungshoheit haben die TBL zum 01.01.2009 eine eigen-
ständige Satzung zur Erhebung von Fäkalschlammentsorgungsgebühren geschaffen. 
Da sich die Gebührensätze ändern, ist die Satzung anzupassen. 
 
Aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der Kosten und Bemessungsgrundlagen  
(= Anzahl der Gruben und Kleinkläranlagen, der Zahl der hieran angeschlossenen Ein-
wohner, der Abfuhrmengen und des Frischwasserbezuges) sowie des Ergebnisses 
2017 schlägt die Verwaltung vor, die Gebührensätze  
 
a) für die abflusslosen Gruben und mobilen Toilettenanlagen  
 
  
von bisher    2,96 €/m³ Frischwasserbezug    

 
auf nunmehr    3,39 €/m³ Frischwasserbezug     
 
zu erhöhen. 
 
b) für die Kleinkläranlagen 
 
von bisher    27,90 €/m³ abgefahrene Menge    

 
auf nunmehr    25,46 €/m³ abgefahrene Menge    
 
zu senken. 
 
 
Übersicht der Gebührensätze in den letzten Jahren: 
 
Jahr abflusslose Gruben/Toilettenanlagen Kleinkläranlagen 
 
2007  2,73 €    22,52 € 
2008  1,44 €    24,17 € 
2009  2,24 €    19,82 € 
2010  1,57 €    14,17 € 
2011  1,57 €    17,19 € 
2012  3,77 €    21,03 € 
2013  0,85 €    28,06 € 
2014  1,04 €    46,82 € 
2015  1,04 €    29,45 € 
2016  1,51 €    27,90 € 
2017  2,96 €    27,90 € 
2018  2,96 €    27,90 € 
2019  3,39 €    25,46 € 
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Erläuterungen zum Sachverhalt: 
 
1. Kosten 
 
Die ansatzfähigen Kosten werden überwiegend durch den Wupperverbandsbeitrag 
einschließlich der Abwasserabgabe und die Verwaltungskosten bestimmt. 
Die Anzahl der an die Grundstücksentwässerungsanlagen angeschlossenen Einwoh-
ner ist rückläufig. Somit reduzieren sich die Beitragssumme und die Abwasserabgabe.  
 
Die Verwaltungskosten reduzieren sich jedoch nicht in dem Umfang, in dem sich die 
Bemessungseinheiten reduzieren. Die Verwaltungskosten werden seit 2013 anhand 
der Abfuhrmengen zwischen den Gruben und Kleinkläranlagen aufgeteilt, da die Er-
fassung der Abfuhren einen Großteil der Verwaltungskosten ausmacht.  
 
 
Die ansatzfähigen Kosten werden durch den Einsatz von Fehlbeträgen erhöht bzw. 
durch den Einsatz von Überschüssen gesenkt (Hinweis auf Punkt 3 der Begründung 
und Anlage 2 dieser Vorlage). 
 
 
2. Bemessungsgrundlagen 
 
Durch Anschluss an die Kanalisation ist die Anzahl der abflusslosen Gruben und 
Kleinkläranlagen weiter rückläufig bzw. konstant. 
 
Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar: 
 
 
      abflusslosen Gruben 
Jahr   und mobilen Toilettenanlagen Kleinkläranla-
gen  
 
2010   55      141 
2011   54      129 
2012   49      126 
2013   49      115 
2014   53        99 
2015   51        86 
2016   52        67 
2017   54 (Ergebnis)      65 (Ergebnis) 
2018   51 (Prognose)      59 (Prognose) 
2019   51 (Prognose)      57 (Prog-
nose)      
 
 
Bei den abflusslosen Gruben und Toilettenanlagen ergeben sich Schwankungen 
durch befristete Baustellentoilettenanlagen. Des Weiteren werden einzelne Kleinklär-
anlagen in abflusslose Gruben umgewandelt. 
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3. Ungewollte Gebührenüberschüsse und –fehlbeträge 2015, 2016 und 2017 (Ergeb-

nis) und 2018 (Prognosen) sowie deren Ausgleich (Hinweis auf Anlage 3)  
 
Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969  sind Gebührenüberschüsse und –fehlbeträge 
eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen. Da 
die Ergebnisse eines Kalkulationszeitraumes stets erst nach dessen Ablauf, mithin 
erst im Folgejahr vorliegen, verbleiben für den Ausgleich ab dem Kalkulationser-
gebnis 3 Jahre. 

 
 
Ergebnisse und Prognosen: 
 
 

 a) Abflusslose Gruben 
 
 
2015 (Ergebnis): 
 
Überschuss = 4.639,46 € 
(s. Vorlage VR 458, Anlage 3 Blatt 2) 
 
Der Überschuss ist in die Gebührenkalkulation 2017 vorgetragen und somit ausgegli-
chen worden. 
 
 
2016 (Ergebnis): 
 
Fehlbetrag = 406,11 € 
(s. Vorlage VR 509, Anlage 3 Blatt 2) 
 
Der Überschuss ist in die Gebührenkalkulation 2018 vorgetragen und somit ausgegli-
chen worden. 
 
 
2017 (Ergebnis): 
 
Überschuss = 1.243,77 € 
(s. Anlage 3 Blatt 2) 
 
Der Überschuss ist bis 2021 auszugleichen. Die Verwaltung schlägt vor, den Über-
schuss in voller Höhe  in die Gebührenkalkulation 2019 einzusetzen und somit eine 
noch höhere Steigerung des Gebührensatzes zu vermeiden. 
 
2018 (Prognose): 
 
Fehlbetrag = 6.374,45 € 
(s. Anlage 3 Blatt 2) 
 
Es zeichnet sich zurzeit ein Fehlbetrag von rd. 6.380,00 € ab.  
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b) Kleinkläranlagen  
 
 
2015 (Ergebnis): 
 
Überschuss = 1.061,24 € 
(s. Vorlage VR 458, Anlage 3 Blatt 2) 
 
Der Überschuss ist bis 2019 auszugleichen. Ein Teilbetrag des Überschusses in Höhe 
von 234,50 € wurde bereits für die Gebührenkalkulation 2018 eingesetzt. Die Verwal-
tung schlägt vor, den restlichen Überschuss i. H. v. 826,74 € für die Gebührenkalkula-
tion 2019 einzusetzen. 
 
2016 (Ergebnis): 
 
Überschuss = 157,97 € 
(s. Vorlage VR 509, Anlage 3 Blatt 2) 
 
Der Überschuss ist bis 2020 auszugleichen. Die Verwaltung schlägt vor, den Über-
schuss in der Gebührenkalkulation 2019 einzusetzen.  
 
 
2017 (Ergebnis): 
 
Überschuss = 7.938,59 € 
(s. Anlage 3 Blatt 2) 
 
Der Überschuss ist bis 2021 auszugleichen. Die Verwaltung schlägt vor, einen Teilbe-
trag des Überschusses i. h. v. 1.200,00 € für die Gebührenkalkulation einzusetzen. 
Durch den Einsatz des verbleibenden Überschusses i. H. v. rd. 6.740,00 € in den kom-
menden Jahren können voraussichtlich größere Gebührenschwankungen in den 
nächsten Jahren vermieden werden.  
 
2018 (Prognose): 
 
Überschuss = 1.934,56 € 
(s. Anlage 3 Blatt 2) 
 
Es zeichnet sich derzeit ein Überschuss von rd. 1.940,00 € ab. 
 
 


















